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3 5 9 . Bundesgesetz: Zusammenfassung von Unternehmungen der verstaatlichten Edelstahlindustrie
und Änderung des ÖIG-Gesetzes
(NR: GP XIII RV 1546 AB 1617 S, 148. BR: AB 1382 S. 343.)

3 6 0 . Bundesgesetz: Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes und des Landarbeitsgesetzes
(NR: GP XIII IA 129/A und 150/A AB 1634 S. 147. BR: AB 1379 S. 343.)

3 5 9 . Bundesgesetz vom 11, Juni 1975
zur Zusammenfassung von Unternehmungen
der verstaatlichten Edelstahlindustrie und

Änderung des ÖIG-Gesetzes

Der Nationalrat hat beschlossen:

ARTIKEL I

Bildung der „Vereinigte Edelstahlwerke Aktien-
gesellschaft (VEW)"

§ 1. (1) Die Gebr. Böhler & Co. Aktien-
gesellschaft, Wien, die Schoeller-Bleckmann Stahl-
werke Aktiengesellschaft, Wien, und die Stei-
rische Gußstahlwerke Aktiengesellschaft, Wien,
werden mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1975
unter Ausschluß der Abwicklung durch Bildung
der neuen Gesellschaft „Vereinigte Edelstahl-
werke Aktiengesellschaft (VEW)" mit dem Sitz
in Wien, auf die das Vermögen einschließlich der
Schulden dieser Gesellschaften gegen Gewährung
von Aktien der neuen Gesellschaft an die Ver-
einigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke —
Alpine Montan Aktiengesellschaft übergeht, ver-
schmolzen (§ 233 Aktiengesetz 1965, BGBl.
Nr. 98).

(2) Verschmelzungsbeschlüsse der Hauptver-
sammlungen der sich vereinigenden Gesellschaf-
ten sind nicht erforderlich; ebenso entfällt ein
Verschmelzungsvertrag. Ein Treuhänder gemäß
§ 226 Abs. 2 des Aktiengesetzes 1965 ist nicht
zu bestellen.

(3) Die Hauptversammlung der sich vereinigen-
den Gesellschaften haben die Satzung zu be-
schließen und den Aufsichtsrat dieser Gesellschaft
zu bestellen; der Aufsichtsrat hat den Vorstand
zu bestellen.

(4) Als Schlußbilanzen gelten die Bilanzen der
sich vereinigenden Gesellschaften zum 31. Dezem-
ber 1974; das Grundkapital der neuen Gesell-
schaft wird aus den Grundkapitalien der sich
vereinigenden Gesellschaften und die gesetzliche
Rücklage der neuen Gesellschaft aus den gesetz-

lichen Rücklagen der sich vereinigenden Gesell-
schaften gebildet.

(5) Der Vorstand der neuen Gesellschaft hat
diese beim Handelsgericht Wien zur Eintragung
in das Handelsregister unter Vorlage der Be-
schlüsse der Hauptversammlungen (Abs. 3) an-
zumelden. Die Schlußbilanzen gemäß Abs. 4 sind
nach der Eintragung bis spätestens 30. Septem-
ber 1975 nachzureichen. Der Vorstand der neuen
Gesellschaft hat auf Grund dieses Bundesgesetzes
die im Zusammenhang mit der Verschmelzung
erforderlichen Eintragungen in den öffentlichen
Büchern und insbesondere die Eintragung der
Verschmelzung zu beantragen.

§ 2. (1) Die Vereinigte Edelstahlwerke Aktien-
gesellschaft (VEW) als Tochterunternehmen der
Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahl-
werke — Alpine Montan Aktiengesellschaft bildet
zusammen mit der Muttergesellschaft einen
Konzern und die beiden Gesellschaften gelten
einzeln als Konzernunternehmen (§15 Aktien-
gesetz 1965).

(2) Spätestens einen Monat nach Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes ist zwischen der Mutter-
gesellschaft und dem Tochterunternehmen ein
Konzernübereinkommen abzuschließen.

§ 3. (1) Bis zur Errichtung eines Zentral-
betriebsrates der Vereinigte Edelstahlwerke
Aktiengesellschaft (VEW) werden die gemäß § 110
Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl.
Nr. 22/1974, in den Aufsichtsrat der neuen
Gesellschaft zu entsendenden Arbeitnehmerver-
treter von den Zentralbetriebsräten der sich ver-
einigenden Gesellschaften in den Aufsichtsrat ent-
sendet.

(2) Der Aufsichtsrat der Vereinigte Edelstahl-
werke Aktiengesellschaft (VEW) ist beschluß-
fähig, wenn mehr als ein Drittel der Mitglieder
anwesend ist. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates
bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen; § 110 Abs. 3 vierter und fünfter Satz
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des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/
1974, ist nicht anzuwenden. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet der Vorsitzende.

§ 4. Der Zentralbetriebsrat der Vereinigte
Edelstahlwerke Aktiengesellschaft (VEW) ent-
sendet drei Arbeitnehmer(Dienstnehmer)ver-
treter in den Aufsichtsrat der Muttergesellschaft
Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahl-
werke — Alpine Montan Aktiengesellschaft. Diese
sind auf die Zahl der zehn Dienstnehmerver-
treter im Aufsichtsrat der Vereinigte Österrei-
chische Eisen- und Stahlwerke — Alpine Montan
Aktiengesellschaft anzurechnen.

ARTIKEL II

Änderung des ÖIG-Gesetzes

§ 5. (1) Das ÖIG-Gesetz, BGBl. Nr. 23/1967,
in der Fassung der ÖIG-Gesetz-Novelle 1969,
BGBl. Nr. 47/1970, der ÖIG-Gesetz-Novelle
1973, BGBl. Nr. 110, und des Bundesgesetzes vom
30. November 1973 zur weiteren branchenweisen
Zusammenfassung verstaatlichter Industrieunter-
nehmen und Änderung des ÖIG-Gesetzes, BGBl.
Nr. 69/1974, wird wie folgt geändert:

1. § 9 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten:
„Dies gilt nicht für die gemäß § 110 Abs. 1 des
Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974,
oder sondergesetzlicher Regelungen in die Auf-
sichtsräte der in der Anlage genannten Gesell-
schaften entsendeten Arbeitnehmer(Dienst-
nehmer)vertreter."

2. In der Anlage der Fassung des § 5 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 15. Feber 1973 zur Zu-
sammenfassung der Unternehmungen der ver-
staatlichten Eisen- und Stahlindustrie, BGBl.
Nr. 109, unter Berücksichtigung der Bestimmung
des § 9 Abs. 1 Z. 3 des Bundesgesetzes vom
30. November 1973 zur weiteren branchenweisen
Zusammenfassung verstaatlichter Industrieunter-
nehmen und Änderung des ÖIG-Gesetzes, BGBl.
Nr. 69/1974, tritt an Stelle „Österreichische
Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft, Wien"
der neue Firmenwortlaut „ÖMV Aktiengesell-
schaft, Wien".

(2) Für den Anwendungsbereich des Bundesver-
fassungsgesetzes vom 22. Oktober 1969, BGBl.
Nr. 46/1970, wird durch die Maßnahme der Ver-
schmelzung nach § 1 die Anlage des ÖIG-Gesetzes,
BGBl. Nr. 23/1967, nicht berührt.

ARTIKEL III

Vollziehung

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind hinsichtlich der §§ 1 und 2 der Bundeskanzler
und der Bundesminister für Justiz, des § 3 Abs. 1
und § 4 der Bundesminister für soziale Verwal-
tung, des § 3 Abs. 2 der Bundesminister für

Justiz und der Bundesminister für soziale Ver-
waltung, des § 5 Abs. 1 Z. 1 der Bundeskanzler
und der Bundesminister für soziale Verwaltung,
des § 5 Abs. 1 Z. 2 der Bundeskanzler und des
§ 5 Abs. 2 die Bundesregierung betraut.

Kirchschläger
Kreisky Häuser Bielka Moser
Androsch Leodolter Staribacher Rösch
Broda Lütgendorf Weihs Sinowatz

Lanc Firnberg

360. Bundesgesetz vom 11. Juni 1975,
mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz und

das Landarbeitsgesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/
1974, wird geändert wie folgt:

1. § 1 Abs. 2 Z. 1 hat zu lauten:
„1. Arbeitsverhältnisse der land- und forst-

wirtschaftlichen Arbeiter, auf die Abschnitt 3 des
Art. I des Landarbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 140/
1948, Anwendung findet;"

2. § 33 Abs. 2 Z. 1 hat zu lauten:
„1. die Betriebe der Land- und Forstwirt-

schaft, sofern sie nicht Betriebe des Bundes, der
Länder, der Gemeindeverbände oder der Ge-
meinden sind;"

3. § 75 hat zu lauten:
„(1) Zur Überprüfung der Verwaltung und Ge-

barung des Betriebsratsfonds hat die Betriebs-
(Gruppen)versammlung aus ihrer Mitte mit
Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen, in Be-
trieben (Arbeitnehmergruppen) mit mehr als
20 Arbeitnehmern zwei Rechnungsprüfer (Stell-
vertreter) zu wählen. Diese dürfen dem Betriebs-
rat nicht angehören. § 58 Z. 4 ist sinngemäß an-
zuwenden. Die erstmalige Wahl der Rechnungs-
prüfer hat anläßlich der Beschlußfassung über die
Einhebung einer Betriebsratsumlage zu erfolgen.

(2) Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer (Stell-
vertreter) dauert drei Jahre, es sei denn, die Wahl
gemäß Abs. 3 und 4 findet vor ihrem Ablauf
statt. Die Wiederwahl ist zulässig.

(3) In Betrieben (Arbeitnehmergruppen), in
denen mehr als zwei Betriebsratsmitglieder zu
wählen sind, kann die Betriebs(Gruppen)ver-
sammlung anläßlich der Wahl des Wahlvorstandes
(§ 54) beschließen, die Wahl der Rechnungsprüfer
zugleich mit der Wahl des Betriebsrates durchzu-
führen.

(4) Liegt ein Beschluß im Sinne des Abs. 3 vor,
so hat der Wahlvorstand auch die Wahl der
Rechnungsprüfer vorzubereiten und durchzu-
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führen. Die Wahlkundmachung (§ 55 Abs. 2) hat
auch die Ausschreibung der Wahl der Rechnungs-
prüfer zu enthalten. Auf die Vorschläge für die
Wahl der Rechnungsprüfer ist § 55 Abs. 4 sinn-
gemäß anzuwenden. Die Wahl des Betriebsrates
und der Rechnungsprüfer kann mittels gemein-
samen Stimmzettels erfolgen. § 58 Z. 4 ist sinn-
gemäß anzuwenden."

4. Der erste Satz des § 83 hat zu lauten:

„Auf die Geschäftsführung des Zentralbe-
triebsrates sind die Vorschriften der §§66 Abs. 1
bis 4, 6 und 8, 67, 68, 69 Abs. 1 bis 3 und 5,
70 Z. 1 und 4 und 71 sinngemäß anzuwenden."

5. § 88 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Zur Überprüfung der Verwaltung und
Gebarung des Zentralbetriebsratsfonds hat die
Betriebsräteversammlung aus ihrer Mitte mit
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zwei Rech-
nungsprüfer (Stellvertreter) zu wählen. Diese
dürfen dem Zentralbetriebsrat nicht angehören.
§ 58 Z. 4 ist sinngemäß anzuwenden. Die erst-
malige Wahl der Rechnungsprüfer hat anläßlich
der Beschlußfassung über die Einhebung einer
Zentralbetriebsratsumlage zu erfolgen."

6. Im § 113 Abs. 2 Z. 5 lit. d und Abs. 4 Z. 2
lit. d ist jeweils der Klammerausdruck „(§ 95)"
durch den Klammerausdruck „(§§ 94 und 95)"
zu ersetzen.

7. § 122 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:

„2. sich einer mit Vorsatz begangenen, mit
mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten
oder einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen
gerichtlich strafbaren Handlung schuldig machte,
sofern die Verfolgung von Amts wegen oder auf
Antrag des Betriebsinhabers zu erfolgen hat;"

8. Im § 129 Abs. 3 Z. 5 ist der Klammeraus-
druck „(§§ 92, 94 Abs. 4, 109 Abs. 1)" durch den
Klammerausdruck „(§§ 92, 94 Abs. 2 letzter
Satz und Abs. 4, 109 Abs. 1)" zu ersetzen.

9. Nach § 134 ist ein § 134 a einzufügen, der
samt Überschrift zu lauten hat:

„Land- und forstwirtschaftliche Betriebe des
Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände und

der Gemeinden

§ 134 a. (1) Auf land- und forstwirtschaftliche
Betriebe des Bundes, der Länder, der Gemeinde-
verbände und der Gemeinden sind die Bestim-
mungen des II. Teiles dieses Bundesgesetzes anzu-
wenden, soweit im folgenden nicht anderes be-
stimmt wird.

(2) § 35 Abs. 1 findet mit der Maßgabe An-
wendung, daß Arbeitsstätten, in denen dauernd
mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt sind, einem
selbständigen Betrieb gleichgestellt werden kön-
nen.

(3) § 85 Abs. 1 findet mit der Maßgabe An-
wendung, daß die Zentralbetriebsratsumlage
höchstens 30 Prozent der Betriebsratsumlage be-
tragen darf.

(4) § 97 Abs. 3 findet mit der Maßgabe An-
wendung, daß die Bestimmung des § 97 Abs. 1
Z. 7 in Betrieben, in denen dauernd nicht mehr
als 35 Arbeitnehmer beschäftigt werden, nicht
anzuwenden ist.

(5) Sind die Betriebe eines land- und forstwirt-
schaftlichen Unternehmens des Bundes auf
mehrere Bundesländer verteilt, so findet § 117
Abs. 3 mit der Maßgabe Anwendung, daß für
jedes Bundesland, in dem die Zahl der in den
Betrieben dieses Unternehmens beschäftigten
Arbeitnehmer 400 übersteigt, auf Antrag des
Zentralbetriebsrates ein Mitglied desselben oder
ein Betriebsratsmitglied aus einem dieser Betriebe
unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeits-
leistung freizustellen ist."

10. a) Der bisherige § 158 erhält die Bezeich-
nung „Abs. 1".

b) Dem § 158 ist ein Abs. 2 mit nachstehendem
Wortlaut anzufügen:

„(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 143
ist gegen die Entscheidungen des Obereinigungs-
amtes eine Berufung nicht zulässig."

11. § 163 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:

„Für nicht land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe, die von einer Gemeinde unmittelbar ge-
führt werden (Regiebetriebe), bleibt das Betriebs-
rätegesetz, BGBl. Nr. 97/1947, bis zum 30. Juni
1976 in Kraft."

Artikel II

Das Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 279/
1957, BGBl. Nr. 92/1959, BGBl. Nr. 241/1960,
BGBl. Nr. 97/1961, BGBl. Nr. 10/1962, BGBl.
Nr. 194/1964, BGBl. Nr. 238/1965, BGBl.
Nr. 265/1967, BGBl. Nr. 283/1968, BGBl.
Nr. 463/1969, BGBl. Nr. 239/1971, BGBl.
Nr. 318/1971, BGBl. Nr. 333/1971, BGBl.
Nr. 457/1974 und BGBl. Nr. 782/1974 wird wie
folgt geändert:

1. Dem § 4 des Art. I ist nachstehender Abs. 3
anzufügen:

„(3) Die Bestimmungen der Abschnitte 3, 9
und 10 dieses Bundesgesetzes finden auf Bedien-
stete in Betrieben des Bundes, der Länder, der
Gemeindeverbände und der Gemeinden keine
Anwendung."

2. § 150 hat zu lauten:

„(1) Zur Überprüfung der Verwaltung und
Gebarung des Betriebsratsfonds hat die Betriebs-
(Gruppen)versammlung aus ihrer Mitte mit
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Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen, in Be-
trieben (Arbeitnehmergruppen) mit mehr als
20 Arbeitnehmern zwei Rechnungsprüfer (Stell-
vertreter) zu wählen. Diese dürfen dem Be-
triebsrat nicht angehören. § 133 Z. 4 ist sinn-
gemäß anzuwenden. Die erstmalige Wahl der
Rechnungsprüfer hat anläßlich der Beschlußfas-
sung über die Einhebung einer Betriebsratsum-
lage zu erfolgen.

(2) Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer (Stell-
vertreter) dauert drei Jahre, es sei denn, die
Wahl gemäß Abs. 3 und 4 findet vor ihrem Ab-
lauf statt. Die Wiederwahl ist zulässig.

(3) In Betrieben (Arbeitnehmergruppen), in
denen mehr als zwei Betriebsratsmitglieder zu
wählen sind, kann die Betriebs(Gruppen)ver-
sammlung anläßlich der Wahl des Wahlvorstan-
des (§ 129) beschließen, die Wahl der Rechnungs-
prüfer zugleich mit der Wahl des Betriebsrates
durchzuführen.

(4) Liegt ein Beschluß im Sinne des Abs. 3 vor,
so hat der Wahlvorstand auch die Wahl der
Rechnungsprüfer vorzubereiten und durchzu-
führen. Die Wahlkundmachung (§ 130 Abs. 2)
hat auch die Ausschreibung der Wahl der Rech-
nungsprüfer zu enthalten. Auf die Vorschläge für
die Wahl der Rechnungsprüfer ist § 130 Abs. 4
sinngemäß anzuwenden. Die Wahl des Betriebs-
rates und der Rechnungsprüfer kann mittels
gemeinsamen Stimmzettels erfolgen. § 133 Z. 4
ist sinngemäß anzuwenden."

3. § 158 hat zu lauten:

„§ 158. Auf die Geschäftsordnung des Zentral-
betriebsrates sind die Vorschriften der §§ 141
Abs. 1 bis 4, 6 und 8, 142, 143, 144, 145 Z. 1
und 2 und 146 sinngemäß anzuwenden."

4. § 163 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Zur Überprüfung der Verwaltung und
Gebarung des Zentralbetriebsratsfonds hat die
Betriebsräteversammlung aus ihrer Mitte mit
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zwei Rech-
nungsprüfer (Stellvertreter) zu wählen. Diese
dürfen dem Zentralbetriebsrat nicht angehören.
§ 133 Z. 4 ist sinngemäß anzuwenden. Die
erstmalige Wahl der Rechnungsprüfer hat an-
läßlich der Beschlußfassung über die Einhebung
einer Zentralbetriebsratsumlage zu erfolgen."

Artikel III

Übergangsbestimmungen zu Art. I

(1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes auf Grund des Abschnittes 3 des
Landarbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 140/1948, be-
stehenden landesgesetzlichen Vorschriften blei-
ben hinsichtlich der in diesem Zeitpunkt gelten-
den Kollektivverträge als bundesgesetzliche Rege-
lungen so lange in Kraft, als diese Kollektivver-
träge nicht aufgehoben oder durch nach den Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes abgeschlos-
sene Kollektivverträge ersetzt werden.

(2) Die Tätigkeitsdauer der im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes nach den auf
Grund des Abschnittes 9 des Landarbeitsgesetzes
erlassenen landesgesetzlichen Vorschriften er-
richteten Betriebsräte, Zentralbetriebsräte und
Vertrauensmänner endet jeweils mit der Konsti-
tuierung der nach diesem Bundesgesetz gewähl-
ten Organe der Arbeitnehmerschaft.

Artikel IV

Übergangsbestimmungen zu Art. II

Die Ausführungsgesetze der Bundesländer zu
den Grundsätzen des Art. II sind binnen sechs
Monaten zu erlassen.

Artikel V

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung

(1) Die Artikel I und III dieses Bundesgesetzes
treten mit 1. Juli 1975 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung der Artikel I und III
dieses Bundesgesetzes ist, soweit die Bestimmun-
gen des Artikels I Z. 1, 2 und 9 Angelegenheiten
des Dienstrechtes und des Personalvertretungs-
rechtes betreffen, der Bundeskanzler im Zusam-
menwirken mit dem Bundesminister für soziale
Verwaltung, sonst der Bundesminister für soziale
Verwaltung betraut.

(3) Mit der Wahrnehmung der dem Bund
nach Art. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungsge-
setzes in der Fassung von 1929 zustehenden
Rechte ist der Bundesminister für soziale Ver-
waltung betraut.

Kirchschläger
Kreisky Häuser


